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Ihr Zeichen  Unser Zeichen Telefon Name  Datum 

 18-200 -18; M.Gerlinger 21. September 2018 
  m.gerlinger@g-m-gmbh.de 

Bebauungsplan „Bettleäcker II“ in Lotttstetten 
Ergänzende Verkehrszahlen der SBB 

Sehr geehrter Herr Mülhaupt, 

nachfolgend sind die Auswirkungen auf den Bebauungsplan „Bettleäcker II“ durch die Berück-

sichtigung der Verkehrszahlen der SBB dargestellt. 
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1 Fragestellung 

Durch die Erstellung eines Lärmaktionsplanes ergaben sich Erkenntnisse zu Abweichungen 

zwischen den Zugzahlen der Deutschen Bahn (DB) und der Schweizer Bundesbahn (SBB) auf 

der Zugstrecke, welche an dem Bebaungsplangebiet „Bettleäcker II“ in Lottstetten vorbeiführt. 

Die Ergebnisse aus dem Schalltechnischen Gutachten aus dem Jahr 2015 (siehe „Schalltech-

nisches Gutachten zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Bettleäcker II“ in Lottstetten“ – Auf-

trags-Nr.: 15-058 vom 16.April 2015) sollen daher mithilfe der neuen Zugzahlen überprüft wer-

den. 

Auftragsgemäß wurden daher die folgenden Fragestellungen der Gemeine Lottstetten unter-

sucht: 

 

1.)    Welche Auswirkungen haben die neueren Zahlen auf das Baugebiet Bettleäcker II? 

2.)    Ergeben sich daraus Maßnahmen für das genehmigte und realisierte Baugebiet Bettleäcker? 

3.)    Wenn ja, wäre ein ergänzender Lärmschutzwall gemäß Planeintrag sinnvoll und mit welchen Ab-

messungen (Zugänge zu dem Gebiet können jedoch nicht geschlossen werden)? 
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4.)    Welche Maßnahmen sind zu ergreifen bei der Erstellung einer Lärmschutzwand gemäß Planein-

trag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Zugzahlen 

Bisher wurde von folgenden Zugzahlen (ausgehend von Informationen der Deutschen Bahn) 

ausgegangen: 

 

Gemäß diesen Angaben verkehren auf der Zugstrecke lediglich S-Bahnen. 
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Nach Auskunft der Gemeinde bzw. gemäß den Informationen aus dem Lärmaktionsplan ver-

kehren jedoch weitere Züge der Schweizer Bundesbahn: 

Die Berechnung wurde für den Lärmaktionsplan, abweichend zur Schall03, nach der VBUSch 

durchgeführt. Die berechneten Emissionspegel der Schienenstrecke ergibt sich damit wie folgt 

(aus Lärmaktionsplan, „lautester“ Abschnitt der 17 Abschnitte) 
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3 Berechnungsverfahren 

Zur Berechnung wurden 2 Rasterlärmkarten erzeugt: 

- Rasterlärmkarte mit Schienenverkehrslärm der Deutschen Bahn nach Schall03 (Aus-

gabe 2014) gemäß Schalltechnischem Gutachten zum Bebauungsplan 

- Rasterlärmkarte mit Schienenverkehrslärm der SBB nach VUBSch gemäß Lärmakti-

onsplan (die Schienenwege wurden mit einem Emissionspegel gemäß Lärmaktionsplan 

angesetzt. Für eine Berechnung nach Schall 03(2014) lagen keine verwertbaren Zug-

zahlen vor) 

Die beiden Rasterlärmkarten wurden energetisch addiert. Daraus ergeben sich die nachfol-

genden Ergebnisse für die Gesamtbelastung des Gebietes aus Schienenverkehrslärm. Die 

Raster wurden in einer Höhe von 5,0 m über Gelände berechnet. 

4 Berechnungsergebnisse 

Für die Gesamtbelastung aus Schienenverkehrslärm ergeben sich folgende Ergebnisse: 

 
Abbildung 1: Beurteilungspegel Tag 

  

 >  35.0 dB
 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

55 dB 

59 dB 

50 m 
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Beurteilung: 

Tag: 

Die Orientierungswerte für Verkehrslärm der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete (WA) 

sowie die Grenzwerte der 16.BImSchV werden im Tagzeitraum innerhalb der Baufenster ein-

gehalten. Es ergeben sich lediglich Überschreiteungen im Bereich zwischen westlichen Bau-

fenster und Bahnstrecke (Grünfläche). 

Nacht: 

Sowohl die Orientierungswerte für Verkehrslärm der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete 

(WA) als auch die Grenzwerte der 16.BImSchV werden in Teilbereichen überschritten. 

 

 >  35.0 dB
 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

Abbildung 2: Beurteilungspegel Nacht 

45 dB 
49 dB 

50 m 
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Durch die Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 ergeben sich keine Auswir-

kungen auf den Bebauungsplan. Weiterhin gelten die Grenzwerte der 16.BImSchV nur für den 

Neubau bzw. die wesentliche Änderung von Verkehrswegen. Dies liegt hier nicht vor. Die 

Grenzwerte der 16.BImSchV dienen jedoch zur Abwägung im Bebauungsplanverfahren. 

Es sollte jedoch die Möglichkeit von aktiven und ggf. auch passvien Lärmschutzmaßnahmen 

geprüft werden. 

Passive Schallschutzmaßnahmen sind generell im Zuge der Baugenehmigungsverfahren der 

Gebäude gemäß der DIN 4109 (Abschnitt: „Schallschutz gegen Außenlärm“) zu prüfen. 

Aktive Schallschutzmaßnahmen nach Vorgabe der Gemeinde (bzw. des zuständigen Büros für 

die Planung des Bebauungsplanes) wurden nachfolgend überprüft. 

5 Variante 1: Lärmschutzwall 

Auftragsgemäß soll die Schallpegelminderung durch folgenden Lärmschutzwall untersucht 

werden: 

Der Wall wurde mit folgenden Eigenschaften berücksichtigt: 

- Lage gemäß Abbildung (rote Linie als Krone) 

- Höhe über Fußpunkt: h = 5,0 m 

- Kronenbreite: 1,0 m 

- Steigung: 1:1,5 

Damit ergeben sich die folgenden Ergebnisse: 
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 >  35.0 dB
 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

Abbildung 3: Beurteilungspegel Tag mit Lärmschutzwall 

55 dB 

59 dB 
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Abbildung 4: Beurteilungspegel Nacht mit Lärmschutzwall 

 

Beurteilung: 

Tag: 

Mit Lärmschutzwall werden die Orientierungswerte der DIN 18005 und die Grenzwerte der 

16.BImSchV im gesamten Plangebiet eingehalten. 

Nacht: 

Die Grenzwerte der 16.BImSchV werden in den Baufenstern eingehalten. Die Orientierungs-

werte der DIN 18005 werden in Teilbereichen noch überschritten. 

 

 

 >  35.0 dB
 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

49 dB 45 dB 



                                                    
 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
In

ge
ni

eu
rg

es
el

ls
ch

af
t GERLINGER + MERKLE  

 
 
 
 
  
  
  

Schreiben vom 21. September 2018 

 -10- 

6 Variante 2: Lärmschutzwand 

Auftragsgemäß soll die Schallpegelminderung durch folgende Lärmschutzwand untersucht 

werden: 

Die Wand wurde mit den folgenden Eigenschaften berücksichtigt: 

- Lage gemäß Abbildung (rote Linie, Abstand zur Schiene ca. 5 m) 

- reflektierend 

- Höhe h = 2,0 m 

Mit den genannten Eigenschaften ergeben sich die folgenden Ergebnisse: 
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 >  35.0 dB
 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

Abbildung 5: Beurteilungspegel Lärmschutzwand Tag 

55 dB 
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Beurteilung:  

Tag: 

Mit der Lärmschutzwand werden die Orientierungswerte der DIN 18005 und die Grenzwerte 

der 16.BImSchV im gesamten Plangebiet eingehalten. 

Nacht: 

Die Grenzwerte der 16.BImSchV werden in kleinen Teilbereichen des Plangebietes überschrit-

ten. Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden in weiten Teilen des Gebietes weiterhin 

überschritten. 

 

 

 

 >  35.0 dB
 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

Abbildung 6: Beurteilungspegel Lärmschutzwand Nacht 

49 dB 45 dB 
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7 Zusammenfassung 

Durch die Berücksichtigung der Zugzahlen der SBB ergeben sich im Bereich des 

Bebaungsplanes zum Teil deutlich höhere Beurteilungspegel als bisher angenommen. 

Die vorgestellten Maßnahmen erweisen sich rechnerisch als wirkungsvolle Maßnahmen zur 

Reduzierung der Beurteilungspegel. Damit lassen sich die Grenzwerte der 16.BImSchV in wei-

ten Teilen des Bebauungsplanes einhalten. 

Die Grenzwerte der 16.BImSchV sind jedoch lediglich bei Neubau und wesentlicher Änderung 

von Verkehrswegen anzuwenden. Im Rahmen der städtebaulichen Planung dienen diese zur 

Abwägung. 

Durch die geänderte Situation sollte eine erneute Abwägung von Schallschutzmaßnahmen 

durchgeführt werden.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben 

Mit freundlichen Grüßen 

M.Gerlinger 
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